
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-17/0738-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren­

zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Bernd Petermann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht, 

auf Antrag der Regionetz GmbH, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen , gesetz­

lich vertreten durch die Geschäftsführung, als Rechtsnachfolgerin der lnfrawest 

GmbH, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen, 

- Antragstellerin ­
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am 07.06.2021 beschlossen: 

1. 	Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses 

Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 30.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 2016 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 29.11 .2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei­

ben vom 27.04.2021 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten endgültigen 

Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 19.05.2021 Stellung ge­

nommen. Sie trägt in ihrer Stellungnahme insbesondere vor, dass sie die Abwei­

chungen zwischen den von der Antragstellerin gemeldeten Daten und den Ergeb­

nissen der durch die Beschlusskammer durchgeführten Prüfung sowie deren Re­

chensystematik grundsätzlich nachvollziehen könne. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 
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Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu­

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der Jahre 2018 bis 2023 nach § 5 Abs. 3 

ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu­

bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2018 bis 

2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 ergeben. 

Die ermittelten Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31 .12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 

zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2016 erfolgt in sechs gleichmä­

ßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen 

Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflösungszeitraum ent-
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spricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Um­

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender­

jahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 bis 

2016 aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz zwischen den nach§ 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach§ 11 Abs. 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi­

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen(§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich­

tung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) 	die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird , oder durch Maß­

nahmen nach§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV 

a.F. verursacht wird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016). 

Seite 4 von 19 



2.2.1 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielba­

ren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober­

grenzen werden in den Anlagen 3a bis c den von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3a bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß§ 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. ·1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe­

riode erst nach Beginn der Regulierungsperiode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge­

legte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 

Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be­

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Die Antragstellerin setzt im Erhebungsbogen zum Regulierungskonto der Jahre 

2013, 2014 und 2015 andere, vom Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösober-

Seite 5 von 19 



grenze abweichende zulässige Erlöse an. Daraus resultieren unterschiedliche Dif­

ferenzen zwischen den Angaben des Netzbetreibers und den, durch die Beschluss­

kammer ermittelten Werten in den Anlagen 2 und 3a. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord­

nung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 

gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. Überdies können Anpassun­

gen aufgrund einer Mehrerfösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 

StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Abzustellen ist bei den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteilen auf die 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen, die mit Beschluss (Az. BKB-12/0738-11) vom 

23.07.2015 durch die Beschlusskammer festgelegt worden sind. Dementsprechend 

sind in der Erlösobergrenze der Jahre 2014 bis 2016 vorübergehend nicht beein­

flussbare Kostenanteile in Höhe von nzusetzen. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BKB-11 /0738-13 und BKS-14/0738­

13 öffentlich-rechtliche Verträge mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch 

diese Verträge wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden 

Beträge geändert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den 

erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist 

somit generell auf die vor Abschluss der öffentlich-rechtlichen Verträge ursprünglich 
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festgelegten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen 

Erlösobergrenzen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs­

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

Die Antragstellerin hat sich zu den Verfahren BK8-16/3764-718 und BK8-16/3764­

717 mit dem abgebenden Netzbetreiber darauf geeinigt, dass der abgebende Netz­

betreiber Anteile des Regulierungskontosaldos der Jahre 2014 bis 2016, die auf das 

übergebene Teilnetz entfallen, bei dem Antrag nach§ 5 ARegV nicht mehr berück­

sichtigt. Diese Vereinbarung hat im Antrag der Antragstellerin Berücksichtigung ge­

funden. 

Über dies wurde der Antragstellerin von der Beschlusskammer ein Antrag auf An­

passung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Antrags auf Ein­

beziehung eines Zuschlags für Kosten aus Forschung und Entwicklung i. S. d. § 

25a ARegV genehmigt. Die zulässigen Erlöse der Jahre 2014 bis 2016 der Antrag­

stellerin wurden somit um die mit dem Beschluss (AZ: BK8-13/0738-31) vom 

29.10.2020 genehmigten Zuschläge auf die Erlösobergrenze angepasst. Daraus er­

geben sich bei den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen für die einzelnen 

Jahre folgende Abweichungen: für das Jahr 2014 in Höhe von - für das 

Jahr 2015 in Höhe von - und für das Jahr 2016 in Höhe von 

2.2.1.1.1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu be­

rücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu ver­

wenden. 
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2013 2006 101,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

1 ~gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online. unter den Menüpunkten „Themen" 7 • 6 1 1Preise" 7 .611 1Verbrau­
cherpreise" 7 „61111 1 Verbraucherpreisindex für Deutschland" 7 „61111-0001 1Verbraucherpreisindex (inkl. Verände­
rungsraten): Deutschland, Jahre" 
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Die Abweichungen in den Jahren 2014 bis 2016 zwischen dem beantragten Wert 

und dem genehmigten Wert resultieren aus der Abweichung bei den vorübergehend 

nicht beeinflussbaren Kosten. Diese Abweichung wirkt ebenfalls auf die Anpassung 

des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors. 

2.2.1.1.2 	 Anderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 

9 bis 12 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu­

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2008 abge­

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs­

und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un­

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be­

schäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan­

denen Kosten angepasst. 



2.2.1 .1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver­

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ge­

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.2.1.1.4 	 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlö­

sen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV 

(analog) 

Die Anpassung aufgrund der Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (analog), wurde bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage 2 berücksichtigt. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der An­

lage 2 zu entnehmen. 

2.2.1.1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweite­

rungsfaktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor­

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An­

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Der Beschluss zum Erweiterungsfaktor für das Jahr 201 3 ist in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt. 

2013 BKB-11/0738-21 
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In dem Kalenderjahr 2013 hat sich eine Abweichung gegenüber den Angaben der 

Antragstellerin ergeben, da diese auf den Antragswert für den Erweiterungsfaktor 

abgestellt hat. 

2.2.1.1.6 Anpassung nach Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualität­

selement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) ge­

mäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben der 

Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidungen 

sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

2013 BK8-11/0738-81 

2014 bis 2016 BK8-13/0738-81 

2.2.1.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 
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Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 a. F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BK8-11 /0738-13 und 

BK8-14/0738-13 zur Umsetzung höchstrichterlicher Rechtsprechung öffentlich­

rechtliche Verträge mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diese Verträge 

wurder:i die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö­

sen zu berücksichtigen. Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antrag­

stellerin um die sich aus den öffentlich-rechtlichen Verträgen ergebenden Beträge 

zu korrigieren. 

Die Abweichungen bei den erzielbaren Erlösen des Jahres 2013 resultieren aus 

unterschiedlichen Angaben der Antragstellerin bezüglich der Netzreservekapazität, 

des Messstellenbetriebes und der jährlichen Abrechnung im Rahmen der Verpro­

bung und im Tabellenblatt E.1. des Erhebungsbogens gemäß § 28 Nr. 2 ARegV. 

Daraus ergibt sich eine Abweichung in Höhe von-

Die Antragstellerin gibt bei der Verprobung und im Tabellenblatt E.1. des Erhe­

bungsbogens gemäß § 28 Nr. 2 ARegV für das Jahr 2014 zum Messstellenbetrieb 

und zur jährlichen Abrechnung unterschiedliche Werte an. Dies führt zu Abweichun­

gen zwischen den durch die Antragstellerin und den durch die Beschlusskammer 

ermittelten erzielbaren Erlösen. Daraus ergibt sich eine Abweichung in Höhe von. 

Die Differenzen bei den erzielbaren Erlösen des Jahres 2015 sind in unterschiedli­

chen Angaben der Antragstellerin hinsichtlich der Netzreservekapazität, des Mess­

stellenbetriebes, der jährlichen Abrechnung und der sonstigen Entgelte in der Ver­

probung und im Tabellenblatt E.1. des Erhebungsbogens gemäß§ 28 Nr. 2 ARegV 

begründet. Daraus ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 
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Ebenfalls bei den erzielbaren Erlösen des Jahres 2016 führen unterschiedliche An­

gaben hinsichtlich des Messstellenbetriebes und der sonstigen Entgelte bei der Ver­

probung und im Tabellenblatt E.1. des Erhebungsbogens gemäß§ 28 Nr. 2 ARegV 

zu Abweichungen. Daraus ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 

Die beschriebenen Abweichungen werden im Einzelnen jeweils in der Anlage „Ein­

zelnachweis" ausgewiesen. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen­

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich entstan­

denen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 
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2.2.2.1 	 Nachrüstung von Wechselrichtern nach SysStabV 

Die Antragstellerin hat im Tabellenblatt „E5. Nachrüstung von Wechselrichtern nach 

§ 10 Abs. 1 SysStabV" im Erhebungsbogen gemäß § 28 Nr. 2 ARegV für das Jahr 

2013 zwar die Anzahl der nachzurüstenden Wechselrichter, die Personalkosten und 

die sonstigen Kosten pro Wechselrichter angegeben jedoch nicht die Ist-Kosten für 

die Nachrüstung von Wechselrichtern des Jahres 2013 insgesamt (Excel-Spalten 

„AA" und „AB" des Erhebungsbogens) . Die Beschlusskammer hat die eigene Ermitt­

lung der Werte unterstellt und hat die Werte nachgetragen. Daher ergeben sich bei 

der Gegenüberstellung der Werte der Antragstellerin und der Beschlusskammer 

keine Abweichungen. 

2.2.3 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entste­

henden Kosten des Messstellenbetriebs oder der 

Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o­

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach 

§ 21 b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV a.F. verursacht wird. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 

2.2.4 	 Investitionsmaßnahmen 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des § 23 ARegV einen Antrag auf Genehmi­

gung von Investitionsmaßnahmen gestellt, welcher von der Beschlusskammer 4 ge­

nehmigt wurde. Die aus diesem Projekt resultierenden Kapitalkosten wurden als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Mit Schreiben vom 25.04.2017 

und vom 13.06.2017 hat die Beschlusskammer 4 der Antragstellerin das Ergebnis 

der Ist-Kostenabrechnung mitgeteilt. Die erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto 
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des Jahres 2015 sind um die Differenz aus Plan- und Ist-Kosten in Höhe von

€ anzupassen. 

Der bei den erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto angesetzte Differenzbetrag 

zwischen Plan- und Ist-Kosten weicht in Höhe vo~vom Prüfergebnis der 

Beschlusskammer 4 ab. Dies resultiert daraus, dass die Antragstellerin im Erhe­

bungsbogen gemäß§ 28 Nr. 1 ARegV für das Jahr 2015 andere Plan- Kapital- und 

Betriebskosten aus der Investitionsmaßnahme BK4-14-045 als im Tabellenblatt "E6. 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV des Jah­

res 2015" des Erhebungsbogens gemäß§ 28 Nr. 2 ARegV angesetzt hat. Auch der 

von der Antragstellerin angesetzte Wert für die Ist- Kapital- und Betriebskosten aus 

dieser Investitionsmaßnahme entspricht nicht dem von der Beschlusskammer 4 mit­

geteilten Wert. 

2.3 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 

2013 bis 2016; Bestimmung des Regulierungskonto­

saldos zum 31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie­

rungsperiode durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 wird durch die kalen­

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 
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Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent­

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je­

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mit­

telwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz 

entspricht dem auf die letzten zehn- abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 beträgt 

der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 2015 

2,49 Prozent und für das Jahr 2016 2, 12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergibt sich aus den Dif­

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. 

Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo 

vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach 

Verzinsung zum 31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Ge­

samtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 

entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 29.11.2018 (Az. BK8-17/0738-01) eine vorläufige An­

ordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 (Te­

nor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser 

abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2018 ist zulässig. 
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Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2021 ver­

stößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor dem 

30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhebungs­

bogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbil­

dung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der 

Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu bestimmen 

und konnte diese somit seiner Entgeltbildung zu Grunde legen. Durch die regelmä­

ßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlösobergrenze waren dem 

Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschlusskammer 

im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung bestimmter Kosten 

als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 (V), Rn. 118 ff. , juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 
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Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war dem Regu­

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 2016 immanent, dass die Fest­

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 2013 bis 

2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig ange­

passten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2021 erfolgen kann. Bereits mit den 

Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 2018 hat die Be­

schlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Bescheidung des ge­

stellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 noch­

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli­

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2021. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 
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Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3c zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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INFRAWEST G_. 1'z:. 8~17/0738-01 

Ayszyg de:s ß egyUen1Mskontos für d je Jahre 2013. 2014. 2015 u nd 2016 

- Herle!tyng des Saldo des Re9u!ierunasko ntos -

Rechlsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ sAbi. 1 sau 2 MtgV 

§ 5 Abs. , Sotz 2 ARcgV 

§ 6 Abi. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Besctrelbung 

Ertösobetgre<>u{EOG) gell'M § 4 ARegV 

Erfortlerlche lnarupt\1Chn91wne ""1111811.,_ 
Netzei>encn gemä~§ 11 Abs. 2 S•tz 1 Nr. 4 AROIJV 

nach§ 4 ARegV zulllsslge ErlO.e 

Vetzfcl1ts~trag In der Verpmbung 

il eoo enthar.ene Mütze 

Dlflar9nz 

ta!Sädlllch entstandene Koslen 

Venniedene Netzenlgelte Im Sinne von §18 StromNev, In eOG enlhaltene AnaliW! 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK~ 

Differenz 

ta1sächllch entstandene KC618n 

Kosten-ilnden.r!U Messung 1 Messstel enbelriell lnl<I. in EOG enthaltene Analtzt 
W.a!loahmen gem. § 21b EnWG 

Nachn:is1ung V<>n Wech$cl~chlem nech § 10 Abs. 1 
SysSlabV 

Dtllerenz 

i1 EOG enthallene AnsA!ze 

Diffcf'eni 

tatsächlidt entsländeno Koston 

Kapitalkosten aus gonehmlgten lnve•Mllonsmaßnahmon . EOG th811Cne Ansitz 
nach § 23 ARegV " on e 

Diff.,.tnz 

Sonstiges 

Saldo aus Einzeldiff9renien 

Ermittlung CIM Seldo dH RegLJterungllkontos 

ßtzetchnung 

Jahre.,,,,fongsl>csta•d { • VO!j&hressaldo) 

Sa'do aus Elnzeldlfferenzen 

Jahre&enat>ütend (Jihl'8$ilnfang~stand • Satlo aus 
Elnztl<fifferenzen 

Anz""""'*'der l.irssatz ;enoä6 § 5 Abs. 2 ARegV 

Verütsung 

Slldo R99ull...,ngskonto ( • JahrestndbeSland + 
Verz!Mu 

Auswrkung a~1 de El16sobergrenze 
Mlndererlös (EQG. 

011\öhend) 
Mindere~6a (EQG. 

erhilhend) 
t.tndtr•rlOI (EOG· 

erhöhend) 
Mindereil59 {EOG· 

erhellend) 

Vtrzln•uog und Btriictslchllgung In den kalondetjlhrtlcl'Mn Etlöaobergrenzen 

2018 2019 2020 2021 2022 2023Bezeichnung 
[e\JR) [EUR] [EUR] (EUR] (EUR] (EUR] 

Saldo Re9ifierung_.,., zum 31 .122016 

2.12% 2.12% 2.1~ 2.12% 2,12% 2.1~ 

Verzinsung 

BalWllt {zu vertetena.r BetragJ 

Annulllillsche Btruckslchtlgung In dttErlösobergNnH 2.1 45.112 2.145.U2 2.145.882 2.145.882 2.145.882 2.145.882 

Auswlfl<ung •ur dlt E!IOSQbellJrenze Mindererlös (EOG-emOheM) 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA STAWAG Netz GmbH Az: BKS-17/0738-01 


Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013 


Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Salz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Salz 1 Nr. 4 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 

§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1oAbs. 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 
5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen tatsächlich entstandene Kosten 

nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonstl es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR) 

Bundesnetz· 
agentur 
[EUR) 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen STAWAG Netz GmbH Az: BKS-1 7/0738-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VP11I VP10 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges · 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 
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STAWAG ~CmbH 

\lergl&lch \/PI und dauerl>oft nicht beeinflußbare Kosten 
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Vorb„ue'1o'J)'roi.igou.mtincl.xdu "°"'9tzt.n KtltndetJdlt•• 
"'°'d.em .hlw. t!Ardes die Erl6sobergren.z.e gllt(§ SARegV) 

Netzbetr.h1 BNetV. 
Abwelehung 

Kalenderjahr ""' Kelendefj.thr ""' 
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2· 1 
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2- 10 

2· 11 

2· 12 
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1 

Sau2 
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Anlage 2 - Ve<glelch der Werte von Netzbetreiber und BNetzA INFRAWEST GmbH N.; BKS-17/0738--01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs . 1 Satz 1 ARogV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARogV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgolle im Sinne von§1B StromNEV. 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Al>S. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

Naehrüstung von Wechselrichtern naeh § 10 Abs. 1 
SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten lnvostilionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

tatsäehlieh entstondeno Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

~~:1:i:t~:!,~':i~:Sten 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz: 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

:~1~~~,~~t~;~~~~~~s~~~sten 
Differenz: 

Sonst! es 

Saldo aus Elnzeldifferenz:on 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR) 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR) 

Abweichungen 

zu angesetzten 
Werten 
[EUR) 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen INFRAWEST GmbH Az: BKS-17/0738-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPI, / VPlo - PFt 

Anpassung der Ertösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 
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Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

2 „ 

2 · 3 

„. 
2- 5 
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2 · 7 
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2·8b 
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2 -10 
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2 · 13 
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2· 1S 

P lenw•rt: 
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Pi.tnw.rt: 

Avftö:iuno de3 Abzug&bc!Nlg~ necti § 23 Ab$. 2e ARegV 

Mohl'koction E r die. EnicMung. 4tn B•!Mb und die 
Anderung mn Erdr<ebelr\ 

Pla~rt 

Vermlcd"'1C Notzcn-o i'n SWino \Ort §18 StromNEV. § 
35Ab$ 2duEEGund 4Ab$.3 duKWK-0 

Zahlungen an S&ad!e oder Qemeflden nac;h M~B\jebe ...on 
§ 5Abs. 4 5a'omNEV 

0sll1&t:!lche !Jnd tartfvervagkhe Vitilt\ban.mgen zu 
Lohnzut.etz. uttC Ve~rgvngis&oi3t:.1nQM1 (A.baeh\1$$ YOr 
31.12 2008 

B•rvfw1.15ll!ldi.mg und W•tt.ttfd..ing Im Vnlrom.tvn•n 1Jnd 
von 8 soiibsll.fldiGf\89888&8tttn filr Kinder der Im 
Netzbereich beW\äfli ten Bttfiebsan shö n 

FOl'$Chung 1;11-.d EnMieklur,.g naeh M;ißgat>t dos § 25a 
.-.RooV 

AviOsvng 'o'Oll 8KZ I Netzanschll.oe&kcis\ifl.bt•Ag•n In 
Verb.'ndung mld&r Sb'0tr.NEV 

dem hianzler.en Ausgleich nach§ 11d Abs.atz 4 dea 
EM1QJ&vflbehafls.gueu1H • Urnutzung clea Offtlhof&­
Ns~k1' 111ins 
Kompenu!iClns.t.1hl.mg11o11 m Rahmen de.s 

Satl: 2 N1. 1 Au'QIUh~h.-nls;mu~n;ich AMel S der \/•rotdnung 
!'G Nr 122812003 

Ko•ttn fUrdle9e.:lu1ffung d•fEn•hlrEl1>rin.gut19 ~~ 
S.t.z 'l Nr. 3 Au*Qkr&'.:ha.biatungen. elnachlleßlkh def Koa.*1 ro,die 

la.atse e SeseMffun 
Sa1J: 

2 
Koder! od$1 Eite.- •u• Maßoalwnell ei~.e 8eb-1bet• von 

Sot1$tlg& 

Differenz Z'W11cheo g&Mhmlglen Ver!u&ttne(Q~1.len und 
den en~tdi!higon Ko&t.an 

I""' Si>li$UOCh•n B•nd•""11 ,„attcnlf<hlor 
Vcrt>rauc;~lsgoaamllnde.x des "'Orlotnen Kflon<fc~1hr~ 
llQrd•in J.Mr, fUrdudieErlo&01>er9r•nu91lt (§ 8ARtgV) 

Summo 

N•tzMtr•l~r 6!f4tzA 
Abftktumg 

KaS.ndlf1ahr VPI Ka.......Jolw VPI 

2012 104,10 21»2 104,10 0,00% 
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Anlage 2 - Vergleicll der Werte von Netzbetreiber und BNetzA INFRAWEST GmbH Az: BKS-17/0738-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 

Rechtsgrundlage Beschreibung 
Angaben des 

Netzbetreibers 
(EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
(EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegv Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Veizichtsbetra in der Ver robun 
Differenz. 

tatsächlich entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vermiedene Netzentgelle im Sinne von §18 StromNEV. tatsächlich entstandene Kosten 
§ § 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz. 


tatsäehlich entstandene Kosten 

Kostenverändervng Messung I Messstellenbetrieb§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV in EOG enthaltene Ansätze inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Naehrüstung von Wechselrichtern nach § 1oAbs. 

in EOG enthaltene Ansätze 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 

nach § 23 ARegV 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Seite 1 von 1 



Anlage 3a Vergleich der Ertösobergrenzen INFRAWEST GmbH Az: BKS-1710738-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Hegulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Seite 1von1 



Verglttch VPI uod dauertlaft nicht bulnflu&baro Koste• 

I"""Sta0.U$Chtn Sond..,,ml .,.,„,n~chlO< 
Verbr•uchorpr~bndexclu 't'Oriettlel\ t<a1Mrltfj11ln•• 
\Otdem Jlflr, fürdNd• EttOsobtrgi.nugll(§ IARt oV) 

Netd>ecr.hf BNetJA 

K•lenderi._hr \11'1 K.lile tldtl'jatv 
Abw.khuno 

\IPI 

20t3 105 70 2013 10~, 70 0.00'.4 

2 ·1 

2 · 2 

2·> 

l -5 

l •O 

2-7 

2·1 

2·• 

2· 11 

2-tb 

Pl1nw.rt: 
Erbdefiche lt'l t t19f)rudinah.""ne ~11en.r Net&.tti.nw. 

P&lftWlort: 
NeclwWCJl'IO ..on Woeh sc"kl4m nKh § 10Ab1 1 
9 St.bV 

B•n.bic:hieund ta~leh• v.-.barurOtft zw 
Lohrir.1satz~~V~J"Ol.ln9Slei~ (AbtohluM -
3112..2006 

8•Nfuu~ild.rn;i und W.:ltf\l:f11.1ng ~Unt.rnthmen W!d 
llQn 8otn.bik!ndertage&ttllen fvr Kftd'er der Im 

atJ:'beroleh buchiff ten Bt fntbw 

FotiChung und Etitv.i:~ng ned'1 Ma\S.oJl>9 dM f 25111 
A"-rf' 

Ai.lli-ti.rtlil wn BKZ/ Netzanactiluaall.oallnHl!rtGtl'l l'I 
VMl~ngmll derSromHEV 

<*'lll Ir~AJJ~u::h t 17d AkllZ 4 4tt 
&~~setz:ts- ue..w.aunoouOflVof•· ...~ -­
KO"$MU ton.suhl.s"'iJe :S m Rat-...._. dN 

S.tl 2 Nr, \ Aut9lachamecfwu~mu.s nedl Al\W S 4-' Yetotdl'tl,.lftQ 
EG NI' 122812003 

K.q"'n f\ir d• 6tsdl.alkift9der En«gll 1.UJ EIW\'!011no ~" 
S.IJ: 2 Nr.~ Au~ltf.6.luf'll»&f\. .tlachleC!ACh dtt t<oo:tn f\l'd'e 

„„. 

~IM 6e3Cilaffun 

Oiltierent ~hen genehmlgliln Vt.r\.ICC.n•1g\eko1wi uM 
d tf'I 1niaal2illnlg&ll Ko.s~n 

s.i•1""'1 
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Anlege 2 · Vergleich der Werte von Netzbetre.ber und BNolZA INFRAWEST GmbH Az; BKS.-17/0736-01 

Vergleich der Netzbetreiberanqaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 


Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Eriösobergrenze (EOG) gemaß § 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Erfordeniche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltono Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Vemiiedene Netzentgette Im Sinne von §18 StromNEV. ~=·:.:~=:~~sten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G 

§ 5 Abs 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung / Messslellenbetrieb 
Inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 
SysSlabV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthallonG Ansätze 
Difforonz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthanone Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARcgV Kapitalkosten aus genehmigten lnvostitlonsmaßnahmen in EOG enthaltene Ansätze 

nach § 23 ARegV 
Differenz 

Sonsti es 

Saldo aus Elnzeldifforonun 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

Seite 1 von 1 




Anlage 3a Vergleich der Er1osobergrenzen INFRAWEST GmbH Az.: BKS-17/0738-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KA b 

Anpassung VPl1 / VPl0 - PF1 

Anpassung der Erfosobergrenze gern . EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Seite 1von1 



Vergleich VPI und dauerhaft nicht beelnffußbart Kosten 

,...... s„-.1_,,....,..._... 
V~•"Ce,..,........ou~Ka~ 
.,..-. J W . b ci.. M ~.„r;renzegit: C:§ BAlttJV) 

Hetzbetr.lb.t 8HotzA 
Abw.lchtlnc; 

KlllerMMrj•l'W VPI ~lrel'Utt,,.lv .... 
201' t O&C3 1014 ........ 0.00'A 

2 · 1 

2 · 2 

2·3 

•·• 
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2·1 

2·9 
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... 
2 -10 

2· t3 

2· 14 

PlanMtt: 
Erfo~• lrllr'\J.prud'ln.ltw-'lt ~;t11'f NetzfbeMn 

Plan.,..-\; 
Nachr\ieturig "°" WtchMlri:lht~m n.oh § 10 Ab•, 1 
S Si..bV 

MehtolWllDtOitE"""""'G 6'tl&W!Ounoc_. 
~-..on ("CI,..., 

l;JM,m9en M Sc.tdtl odcw Gomoiidon n1'h M!.ßgllibe wn 
§ 5 Abe 4 StromNEV 

0e'1ebli;;he und i.ltf"*1ttQli:ha V•rti'lt:;m.1ngen Zl.I 
t.ol'l 'llUNU:· und VertOtQut1gtJei0.1ngen (Ab.)(li'lt,1u \Of' 

3112.2ooe 

B~tbli:tung.„dWllMtlbw~o•L~V"'ld 

~~i~l!Ml.r~tt!«h 
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Fo"9C:hL1nt.,.dEn.....-1i.1t19neth~ dN S:ZS. 
A~ 

Aul\öwn~ YVn BKZ t Newnach!uaa.koatenb-11lnJgen In 
Vetblndung mltdoflr $vomHIEV 

dem lln1n11e''9n Autg\lletl n1ch t Hd Abuu: .4 dH 
2· 15 E„1~t11"9Qtroetllff·Unuctll.m~du<>'t~ 

'""""""'KOJn;)MM'1Mt.U....,.„ "'~dO$ 
5.a.1 .... 1 A\l·d»'ft~•~Artol 3WV~ 

CEG ,... int.7003 

Kol&en fur4• 8"ehrftuntdw En«gie zut E~ \Oft 
Satt 2 Nr, 3 Au~&l*lunQtJn. eh&hllGAch de-r K.o$'°'1 für dio 

Sea• 
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